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Neuregelung - Steuersätze Beherbergung - Teil 1 

 
Bis zum 31.12.2009 betrug der Umsatzsteuersatz für Übernachtung und Frühstück einheitlich 19 %. 
Durch das „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ wurde der Umsatzsteuersatz für Übernachtung von  
19 % auf 7 % gesenkt. Der Steuersatz für das Frühstück blieb bei 19 %. 
 
Als Beherbergungsleistungen, die dem Steuersatz von 7 % unterliegen, gelten: 

• Überlassung von möblierten und mit anderen Einrichtungsgegenständen (z. B. TV, Radio, 
Telefon, Zimmersafe) ausgestattete Räumen 

• Stromanschluss 
• Überlassung von Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln 
• Bereitstellung von Körperpflegeutensilien, Schuhputz- und Nähzeug 
• Weckdienst 
• Bereitstellung eines Schuhputzautomaten 
 
Nicht als Beherbergungsleistungen gelten: 

• Überlassung von Tagungsräumen 
• Verpflegungsleistungen (z. B. Frühstück, Halb- oder Vollpension, „All inclusive“) 
• Getränkeversorgung aus der Minibar 
• Nutzung von Kommunikationsnetzen 
• Nutzung von TV-Programmen  
• Leistungen, die das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden steigern (Wellness) 
• Gepäcktransport außerhalb des Hotels 
• Überlassung von Sportgeräten und -anlagen 
• Reinigung und Bügeln von Kleidung, Schuhputzservice 
• Transport Bahnhof/Flughafen und Unterkunft 
• Gesondert vereinbarte Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen 
• Beförderungen in Schlafwagen 
 
Diese Leistungen unterliegen dem allgemeinen Steuersatz von 19 %. 
 


